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Das Wähierverzel ihnis w!rd rnr auicmai is ie-en 1le; ' ie irren eefühf i .  -  Die l insichtnahnre ;s i  i*rnh e, i
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Fur ihre a$<tive Wahlteilnahn'le ist i-lnter anderem Vcraussetzunc. dass sie

a) am Wahltag das 18. Lebensiahr voi lendei haben,
b) am Wahltag sei t  minoestens drel  Monaten in der Gemeinde/Stadt/ im Landkreis ihren Wohnsi iz haoen,
c) am Wahltag in Hessen nichi vonr aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger,  die nicht der Meüdepf l icht unter l iegen (Botschafts- oder
Kcnsulatsangehörige nebsi Famrlien, Angehörige der NATO-Truppen nebst Familien) ',ruerden nur aul
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. DerAntrag ist

ar1 r"s ""t d", W"til

schri f t l ich bis zum i1E ,  09 '  05 beim Gemeincievorstand/Magistrat -  Anschri f t  s iehe unten - zu stel len.
Fu;' eine gegebene-n,tal',s er'.oorde:'kh '"^",erdende Stichwahl .,ruird dasselbe l{iähleryerzeichnis benutzt; eine
nochmalige Berei thai tung zur Einsichtnahme f inoei nichi  statt .

2. Wer Oeql^/ellgrvgI4gj_chnis iür unrrchlg qder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, späiesiens
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Der Einspruch ist schriftl ich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit die behaupteten Taisachen nicht offen-
kundig sind, s ind die erforderl ichen Beweismii tel  beizubringen oder anzugeben.
Für das Einspruchsverfahren gelten die Bestimmungen des Hessischen Kommunalwahlgesetzes sowie der
Kommunaiwahlordnung.
l{ach Ablar.rf der Finsichisfrist ist ein Einspruch nicht a'riehr zulässig'

3. Wahiberechtiqre, die in das '/,/ählen",erzeichnis eingetragen sind, erhaiten bis soätestens zurn

a?j

J9
1 T"q -r;; 'A,"t

8 , 0 e , 0 5
eine Wahlbenachricht igung.
Sie gi l t  auch für eine gägenener: fal ls erforderi ich werclende St ichwahi,  neue Wahlbenachricht igungen werden
grun-dsätziich nicnt 'rärsandt. Wahiberechtigte, die einen Wahischein nur für die Wahl beantragt haben,
ärhalten mii dem Wahischein zurglaich eine WairlOenachrichtigr.rng iür die Stichwahi rnit einem Antrag auf
Aussiel lung eines enisprechenden Wahischeines.

keine Wahlbenachrichi igung erhalten hat,  aber glaubt,  wahlberecht igi  zu sein, muss tr insprucn gegen

Wählerverzelchnis einleqen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausgeÜbt werden
Wer
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5. Einen Wahischein erhalten auf Antrag
5 i oie in das Wahlerverzetchnis eingetragea'len WaniLrerechtigten,

a) wenn sie sich arn wahitage während der wahizei t  aus wichi igen
il/ahlbezirks aufhaiten.

b) wenn sie i ie vVchnung in e!nen ancieren i 'Vahibezirk
neuen 1/Jahlbezirks eingetragen sind.

veriegen unci nicilt in

VVer einen Wahlschein hat,  kann an der Wahl
Stimrnabgabe in elnem beliebigen Wahlbezän[t

!m Wahlkreis, in ciem der rl/ahlschein ausgestellt isi, durch
Cieses Wahlkreises oder durch Briefwahl ieilnehmen.

Gründen außerhalb des

cias Wähierverzeichnis cies

hohen Alters, eines körPerlichen
Wahii"aum nicht oder nui' untei' nichi

c) wenn sie aus beruf l ichen Gründen oder infolge Ki-ankheit ,
Gebrechens odei 'sonst ih i"es körperi ichen Zustands wegen den
zumuibaren Schwieriqkeiten aufsuchen können;

5.2 die nicht in das Wähierverzeichnis eingetragenen Wahlberecht igten
a) wenn sie nachweisen, r:lass sie ohne Vgls$llqg!_qie Einspruchsfrist nach S 41 i. V. r-n. S I Abs .3
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des Kommunalwahlgesetzes (bis zum z-) '  v J '  v)  )  versäumt haben.
wenn das Recht auf Teilnahme an cjer Wahl eist nach Ablauf der Einspruchsfrist nach $ 41 i. V. rn. $
8 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes entstanden ist,
wenn das Wahlrecht erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses im Einspruchs- oder
Beschwerdeve rfa h re n festg estel lt wo rden ist.

Wahischeine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum
f r . ; * d * ' l / " l i  
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ü i  ,  t 0 ,  C5  ,  13 .00  uh rbe i m Ge mei nOevo rsta n d/@gistra{
I  Dicnsister le Gebä!de rnd Zi i r f rer

cer  Gemernce  Grävenwtesbach ,  Ra tnaus ,  Z tmmer  i

b )

� . D i e S c h r i f t f o r m g i | t a u c h d u r c h T e | e g r a m m , F e r n s c h r e i b e n ,
Telefax, E-Mail oder durch sonstigä dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine
fernmündliche Antragstellung isl unzulässig. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der
Antragstellung der Hilie eineränderen Person bedienen. lm Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein
Aufsuihen de1 Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der
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Antrag noch
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Uhr ,  und

Uhr, gestel l t  werden.' !5 .00

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den vorstehend unter Nr. 5.2
angegebenen Gründen den Antrag aui f r tei tung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,
stel len.
Wer einen Antrag srei l t ,  muss den Grund für die Ertei lung eines Wahlscheines glaubhaft  machen.

Werden Anträge für anoere gestellt, muss durch Vorlage einer sci'lriftl ichen Vollnracht die Berechligung
nar:hr.-er-r-riesen i-^r,e!.d-ön l-4it r' lenr A.nfrar: auf Wahlscheinerteilung rür' die Direkt',^"'an! können gieichzeiiig dte
Briedrahiunterlagen für erne gegebenehfalls eriorderiich werdende Stichwahi beantragt iverden; der Antrag
l<anir  jeCoch auch nach den ai lgämeinen Vcrschri i ten zwischen der Direktwahi und cer St ichwahd gescnden
gestet l t  werden.
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03 -  Hundstac i t
05 -  tv lönstadt

sind mit Mobilitätsbeeinträchtigung barrierefrei erreichbar.
Waniberechtigte aus ancjeren Wahibezirken, die in diesem Wahtraumiin diesen Wahiräumen wähien
wollen, benötigen hierfür einen Wahlschein (vgl. Nr. 5.1 c).

V _Ein Verzeichnis der barrierefreien Wahlräume kann beim Gemeindevorstand/A*a€iiet+et
D i e n s t s t e l l e .  G e b a u d e  L r n d  Z i m m e r

c ier  Gemelnde Graver l r resbacn,  Ratnaus,  Zrnngr  I

Wahlraum; sofern behinderte Wahlbe-
werden sie gebeten, Briefwahlunter-

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass Wahlberechiigte vor einem Wahlvorstand wählen wollen.
so erhalten sie mit  dem Wahlschein zugleich
- einen amtl ichen St immzetiel  des Wahlkreises, für den sie wahlberecht igt  s ind,
-  einen amtl ichen Wahiumschlag,
- einen amtlichen, mii der vollständigen Anschrift des Gemeindevorstands/l\4agistrats, cjer oder dem cier

Wahlbrief zu ubersenden ist, versehenen Wahlbriefumschlag und
- ein lVlerkblatt zur Briefwahl.

Wahlberecht igte können diese Unter lagen nachträgl ich, bis späiestens am Wahl iag, '15.00 Uhr,  anfor iern.
Die Abhoiung von Wahischein und Briefwahlunier iagen für einen ancieren ist  nur im Fal le einer piötzi ichen
Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftl iche Vollmacht nachgewiesen wird und
die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitiq durch die Post übersandt oder amtiich
überbracht werden können.

Bei der Briefwahl muss der verschlossene Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig
an den Gemeindevorstand/Magistrat gesandt werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis'18.00 Uhr eingeht.  Er kann auch in der Dienstsiel le des Gemeindevorstands/Magistrats abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblait für die Briefwahl. das mit den Briefwahlunterlaqen
übersandt wird. zu entnehmen.

,J( D"t*

eingesehen werden.

I 'Di* Gemeinde verfügt nicht über einen barr ierefrei  zugängl ichen- 
recht igte nicht in der Lage srnd, einen Wahlraum aufzusuchen,
lagen zu beantragen (vgl. Nr. 5).

i l

:

1 ' -

r : :  U

i : i  c

- r :  - :

: i

: L

.] :
: !
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